
 
Rechtlicher Hinweis  

 

Bitte beachten Sie, dass die Bregenzer Festspiele  Bild - , Film - und Fotoaufnahmen während dieser 

Veranstaltung macht. Die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.  

 

Wir verwenden diese Bild - , Film - und Tonaufnahmen für werbliche Zwecke , beispielsweise durch 

Veröffentlichung von Bild -  und Filmaufnahmen auf unserer Website  www.bregenzerfestspiele.com  und 

unserem Pressefoyer www.pressefoyer.at , in unseren Social -Media Seiten (Facebook, Instagram, X , 

Youtube) oder in unseren Printprodukten. Ferner werden Bild - , Film - und Tonaufnahmen an unsere 

Kooperationspartner und Sponsoren wiederum zur Bewerbung der Bregenzer Festspiele  weitergegeben.  

 

Die Organisation der Veranstaltungen im Rahmen der Bregenzer Festspielen  einschließlich der 

angefertigten Bild - , Film - und Tonaufnahmen durch von uns beauftragte Fot ografen oder 

Rundfunkanstalten zählt zu unserer geschäftlichen Kerntätigkeit. Daher liegt i nsbesondere die 

Anfertigung von Bild - , Film - und Tonaufnahmen in unserem berechtigten Interesse (gemäß Art  6 Abs 1 

lit f DSGVO ) und wir gehen nicht davon aus, dass Ihre Rechte und Freiheiten dadurch beeinträchtigt 

werden und gegenüber unseren Interessen üb erwiegen. Darüber hinaus erfolgen die Bild - , Film - und 

Tonaufnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit unseren Sponsoren und 

Kooperations partnern und sind durch unsere Vertragserfüllungspflichten (gemäß Art  6 Abs  1 lit  b 

DSGVO ) legitimiert.  

 

Sollten Sie nicht mit der Durchführung von Bild - , Film - und Tonaufnahmen einverstanden sein, bitten 

wir Sie um umgehende  Mitteilung an die anwesenden Fotografen bzw. das Kamerateam oder wenden 

Sie sich bitte an einen  unserer Mitarbeiter innen und Mitarbeiter  vor Ort. Außerdem können Sie uns bei 

weiteren Fragen eine E -Mail an presse @bregenzerfestspiele .com  senden.  

 

Wir speichern und verarbeiten die Bild - , Ton - und Videoaufnahmen für max. 10 Jahre, soweit die 

Aufbewahrung nicht durch im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke darüber hinaus erforderlich 

ist.  


